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Da es hierzu passt, schreibe ich mal drunter weiter.

Ich habe nach Abschluss des Studiums 2 Jahre Vertretungsstellen an Schulen gehabt, nach
denen ich dann 2 Jahre OBAS gemacht habe. Anschließend wurde ich mit A13/5 eingestuft. Jetzt
kam ein Bescheid über die "Festsetzung der Erfahrungsstufe nach § 27 Übergeleitetes
Besoldungsgesetz NRW" in der die (mehr oder weniger vorübergehende) Einstufung noch
einmal bestätigt wurde. Jetzt stehen unter dem Punkt "Berechnung der Erfahrungsstufe" 0
Monate 0 Jahre, was meiner Meinung nach nicht ganz richtig ist. Ich habe ja 2 Jahre vor der
OBAS im öffentlichen Dienst gearbeitet. Oder fällt dies unter den Punkt "Erwerb der
Laufbahnbefähigung", weil man zwei Jahre Berufserfahrung für OBAS nachweisen muss???
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